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Baugenehmigung der Stadt Ingolstadt 
vom 22.12.2020 (Az.:02864-20-111) 

Vorhaben/Betreff:  
Errichtung einer Terrassenüberdachung, einer Terras-
sentrennwand und einer Kellerabgangsüberdachung

Grundstück: Ingolstadt, Schatzgerstraße 12  
Gemarkung: Ingolstadt  
Flur-Nr.:  2182/11
Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmigung 
(Bescheid vom 22.12.2020). Geplant sind die Errichtung einer Ter-
rassenüberdachung, einer Terrassentrennwand und einer Kellerab-
gangsüberdachung. 
Als Baugenehmigungsbehörde weist die Stadt Ingolstadt alle be-
nachbarten Grundstücks eigentümer der o.a. Baumaßnahme da-
rauf hin, dass die o.a. genehmigten Planunterlagen beim Bauord-
nungsamt der Stadt Ingolstadt, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zimmer Nr. 
101/102 (Tel.: 305-2222) zu den üblichen Geschäftsstunden eingese-
hen werden können. Rechtsgrundlage für diese Veröffentlichung ist 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO).
Aufgrund des aktuell eingeschränkten Parteiverkehrs, wenden Sie 
sich bitte für das Einsehen der Eingabepläne per E-Mail an bauord-
nungsamt@ingolstadt.de.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
München erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur 
Verfügung:
a) Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-

amten bei der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschriften 
lauten:

Bayerisches Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,
b) Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 

München auch durch Übermittlung eines elektronischen Do-
kuments mit qualifizierter Signatur an das elektronische Ge-
richts- und Verwaltungspostfach – www.egvp.de – erhoben 
werden. Dabei sind die der lntemetpräsenz der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit zu entnehmenden Bedingungen zu beachten: 
http://www.vgh.bayerri.de/verwaltungsgerichtsbarkeit/rechts-
antragsstelle/.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Wenn die 
Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird, sollen dieser 
und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen Beteiligten bei-
gefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
–  Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist nicht zu-

gelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere In-
formationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
können der lntemetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichts-
barkeit entnommen werden (www.vgh.bayem.de)

–  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsge-
richten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

Öffentliche Ausschreibungen
Die Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR, Hindemithstraße 30, 
85057 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-35 01, vergabe@in-kb.de, schrei-
ben folgende Leistung nach VOB/A aus:
1.  Kanalauswechslung Regensburger Straße,  

Nr. WPB-509082-V01-2021
Einreichungstermin: 09.02.2021 um 10:00 Uhr,  
Ausführungsort: Ingolstadt
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform  
www.vergabe.bayern.de

2.  Kanalauswechslung Feldkirchener Straße,  
Nr. WPB-509083-V01-2021

Einreichungstermin: 09.02.2021 um 10:15 Uhr,  
Ausführungsort: Ingolstadt
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform  
www.vergabe.bayern.de

Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage 

Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2020
Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 und Abs. 2 sowie Art. 26 Abs. 1 KommZG 
i. V. m. Art. 63 ff GO und § 22 der Verbandssatzung erlässt der Zweck-
verband folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2020 wird 
Im Erfolgsplan
In den Erträgen mit                 32.268.000 €
In den Aufwendungen mit       35.224.000 €
und im Vermögensplan
in den Einnahmen und
in den Ausgaben mit               34.220.000 €
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen wird auf EUR 0,– festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht 
festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem
Wirtschaftsplan wird auf EUR 0,– festgesetzt.

§ 5
Dieser Wirtschaftsplan tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.
Ingolstadt, den 17.02.2020 
Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt 
Dr. Christian Lösel
Oberbürgermeister und Verbandsvorsitzender
Der Haushaltsplan, die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen bis 
zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung, 
im Verwaltungsgebäude des Zweckverbandes Müllverwertungsan-
lage Ingolstadt, Am Mailinger Bach 141, 85055 Ingolstadt öffentlich 
auf.

Hinweis auf Bekanntmachung
Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage 
Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2020 wurde im Oberbayerischen 
Amtsblatt Nr. 31 vom 28.12.2020 (Seite 338) veröffentlicht.

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
und der Elften Bayerischen Infektionsschutz-

maßnahmenverordnung (11. BayIfSMV)

Feuerwerk am 31.12.2020 und 01.01.2021
Die Stadt Ingolstadt erlässt auf der Grundlage der §§ 5 Satz 3, 24 
der 11. BayIfSMV, § 28 Abs. 1 S. 1 und § 30 Abs. 1 S. 2 des Infekti-
onsschutzgesetzes in Verbindung mit § 65 der Zuständigkeitsverord-
nung und Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und Verbraucher-
schutzgesetzes folgende klarstellende

Allgemeinverfügung
1.  Die in § 5 Satz 3 der 11. BayIfSMV in der jeweils geltenden Fas-

sung enthaltene Untersagung, pyrotechnische Gegenstände der 
Kategorie F2 im Sinne von § 3a des Sprenggesetzes (SprengG) 
mit sich zu führen oder abzubrennen, gilt auf allen öffentlichen 
Flächen unter freiem Himmel.

2.  Auch zwischen dem 31.12.2020, 0:00 Uhr und 01.01.2021, 24 Uhr 
gilt das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen nicht als 
triftiger Grund zum Verlassen der Wohnung im Sinne von § 2 
Satz 2 11. BayIfSMV. Soweit in dieser Allgemeinverfügung nichts 
Abweichendes geregelt ist, bleiben die Vorschriften der 11. Bay-
IfSMV in der jeweils geltenden Fassung unberührt.

Dies bedeutet:
 –  Während der regulären Ausgangsbeschränkung tagsüber (5 bis 

21 Uhr) ist auch an Silvester und Neujahr das Verlassen der 
Wohnung nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt.

 –  Das Abbrennen von Pyrotechnik stellt keinen triftigen Grund 
dar, die eigene Wohnung zu verlassen.

3.  Die sofortige Vollziehung nach § 80 Abs.2 Satz 1 Nr. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) wird angeordnet.

4.  Die Allgemeinverfügung tritt am 31. Dezember 2020, 00.00 Uhr 
in Kraft und mit Ablauf des 01. Januar 2021, 24.00 Uhr außer 
Kraft.

Begründung:
Die Untersagung, pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 im 
Sinne des § 3a SprengG auf allen öffentlichen und privaten Flächen 
unter freiem Himmel mitzuführen oder abzubrennen, ist geeignet, 
die Ansammlung von Menschen, zu denen es bei einem Abbrennen 
von pyrotechnischen Gegenständen gewöhnlich kommt, und damit 
die Möglichkeit weiterer Infektionen zu verhindern. Zugleich wird 
eine zusätzliche Belastung des Gesundheitswesens und die damit 
verbundene Infektionsgefahr für medizinisches Personal vermieden, 
da es nicht wie sonst an Silvester der Behandlung von Verletzun-
gen infolge der Nutzung von pyrotechnischen Gegenständen bedarf. 
Ebenso dient die Untersagung der Entlastung der bereits sehr stark 
beanspruchten Kapazitäten von Feuerwehr und Rettungsdiensten 
sowie dem Schutz der Einsatzkräfte vor weiteren Gefährdungen hin-
sichtlich Infektionen. Die Anordnung ist zum Erreichen des Zwecks 
erforderlich, ein milderes Mittel, das den verfolgten Zweck in glei-
chem Maße erreicht und die Betroffenen weniger belastet, ist nicht 
ersichtlich. Im gesamten Bereich der Innenstadt gilt aufgrund der 
Allgemeinverfügung der Stadt vom 23.12.2020 ein Feuerwerksver-
bot – auch von privatem Grundstück aus. Da der Geltungsbereich 
dieser städtischen Verordnung jedoch nur einen Teil des Stadtge-
biets umfasst, ist sie für das Erreichen des hier verfolgten Zwecks 
nicht ausreichend. Denn es bestünde weiterhin die Möglichkeit, dass 
sich Menschen auf allen anderen Straßen und Plätzen im gesamten 
Stadtgebiet versammeln und pyrotechnische Gegenstände abbren-
nen. Auch würde eine Beschränkung auf bestimmte öffentliche Stra-
ßen und Plätze dem Zweck der vorliegenden Allgemeinverfügung 
nicht gerecht, da sie lediglich zu einer Verlagerung führten. Bereits 
im Rahmen der Allgemeinverfügungen zur Maskenpflicht zeigte 
sich, dass eine feingliedrigere Unterteilung zu einer Verlagerung 
der Personenströme führt. Somit wird durch die vorliegende Allge-
meinverfügung die Infektionsgefahr insbesondere für medizinisches 
Personal sowie die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiens-
ten auf das erforderliche Mindestmaß reduziert und durch die klare 
umfassende Regelung dem Grundsatz der Klarheit und Bestimmt-
heit Rechnung getragen. Die dadurch für den Einzelnen entstehen-
den Nachteile und Einschränkungen der allgemeinen Handlungsfrei-
heit stehen nicht außer Verhältnis zu dem angestrebten Zweck. Die 
Rechtsgüter wie Gesundheit und das Leben des Einzelnen sowie die 
Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems überwiegen.
Unabhängig davon ist klarstellend festzuhalten:
–  Im gesamten Bereich der Innenstadt gilt aufgrund der Allgemein-

verfügung der Stadt vom 23.12.2020 ein Feuerwerksverbot – auch 
von privatem Grundstück aus.

–  Gemäß § 2 Satz 1 der 11. BayIfSMV ist das Verlassen der Wohnung 
nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt, die in dessen Satz 2 nä-
her bezeichnet sind. Daneben gilt landesweit die nächtliche Aus-
gangssperre von 21:00 Uhr bis 05:00 Uhr des Folgetages nach § 3 

der 11. BayIfSMV. Von den Aufzählungen der triftigen Gründe in § 
2 Satz 2 der 11. BayIfSMV sowie den in § 3 der 11. BayIfSMV auf-
gezählten Ausnahmetatbeständen ist das Verlassen der eigenen 
Wohnung zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände der Ka-
tegorie F2 im Sinne von § 3a des Sprengstoffgesetzes (SprengG) 
nicht umfasst.

–  Der eigene Garten zählt nach aktueller Einschätzung des Bayer. 
Innenministeriums zur Wohnung. Insofern wäre ein Abschießen 
von Feuerwerk im eigenen Garten erlaubt, auch nach 21 Uhr. Dies 
allerdings nur, wenn aus Brandschutzgründen entsprechende Si-
cherheitsabstände zu Gebäuden, Bäumen, etc. eingehalten wer-
den können. Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
stellt hierzu auf ihrer Homepage fest: „Für Feuerwerk der Katego-
rie F1 und F2 gibt es festgelegte Schutzabstände, um Personen und 
schützenswürdige Gegenstände oder Einrichtungen nicht zu ge-
fährden. Bei Feuerwerk der Kategorie F2 muss grundsätzlich ein Si-
cherheitsabstand von mindestens 8 Metern eingehalten werden.“ 
Wo diese Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können, 
darf das Feuerwerk nicht gezündet werden. Kleine Gärten, Bal-
kone, Terrassen und Hinterhöfe sind daher gänzlich ungeeignet, 
da hier die erforderlichen Sicherheitsabstände nicht eingehalten 
werden können.

–  Feuerwerk darf nach der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz 
grundsätzlich nicht in der Nähe von Kirchen, Altersheimen, Kran-
kenhäusern sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder 
Anlagen gezündet werden.

Nach Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG gilt bei der öffentlichen Bekanntgabe 
eines schriftlichen Verwaltungsaktes dieser zwei Wochen nach der 
ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allge-
meinverfügung kann ein hiervon abweichender Zeitpunkt bestimmt 
werden. Um dem zugrundeliegenden Schutzzweck gerecht zu wer-
den wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Eine Allge-
meinverfügung darf auch dann öffentlich bekanntgegeben werden, 
wenn die Bekanntgabe an die Beteiligten untunlich ist (Art. 41 Abs. 3 
Satz 2 BayVwVfG). Vorliegend ist die Bekanntgabe an die Beteiligten 
untunlich, weil auf Grund der großen Vielzahl der betroffenen Adres-
saten eine zeitnahe individuelle Bekanntgabe nicht möglich ist. Ge-
mäß Art. 41 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 1 und 2 BayVwVfG i. V. m. Art. 
51 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Landesstraf- und Verordnungsgeset-
zes (LStVG) analog in Verbindung mit § 67 Abs.2 der Geschäftsord-
nung der Stadt Ingolstadt wird diese Allgemeinverfügung aufgrund 
der besonderen Eilbedürftigkeit (Erfordernis zur Verhütung erhebli-
cher Gefahren für Leben und Gesundheit) durch Veröffentlichung im 
Internet (www.ingolstadt.de/corona sowie www.ingolstadt.de/amt-
liche) bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ih-
rer Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
München erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur 
Verfügung:

a)  Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten bei der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschriften 
lauten:

Bayerisches Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

b)  Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Mün-
chen auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments 
mit qualifizierter Signatur an das elektronische Gerichts- und 
Verwaltungspostfach – www.egvp.de – erhoben werden. Dabei 
sind die der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu 
entnehmenden Bedingungen zu beachten: http://www.vgh.bay-
ern.de/verwaltungsgerichtsbarkeit/rechtsantragsstelle/.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Wenn die 
Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird, sollen dieser 
und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen Beteiligten bei-
gefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

–  Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist nicht zu-
gelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere In-
formationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
können der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichts-
barkeit entnommen werden (www.vgh.bayern.de)

–  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsge-
richten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

Stadt Ingolstadt
Ingolstadt, 30.12.2020

gez. Dirk Müller, Berufsmäßiger Stadtrat für Recht, Sicherheit und 
Ordnung
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